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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG (ARB 2003)
UND ERGÄNZENDE BEDINGUNGEN FÜR DIE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNG (ERB 2005)
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Einführung und Inhaltsverzeichnis für die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2003)
Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen Bestimmungen zusammen den Umfang und die Voraussetzungen des
Versicherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestimmungen gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur soweit, als sie im jeweiligen
Versicherungsvertrag vereinbart sind.

Die in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-Bausteine (Risiken) werden in Form von Rechtsschutz-Kombinationen für Fahrzeughalter,
für Arbeitnehmer, für Betriebe und freie Berufe, für Landwirte etc. angeboten. Umfang und Preis dieser Kombinationen sind im Tarif geregelt und werden im
jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart. Jene Gesetzesstellen, auf die im Rahmen der Bedingungen Bezug genommen wird, finden Sie im Anhang.
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ARB 2003: Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?
Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des
Versicherungsnehmers und trägt die dem Versicherungsnehmer dabei ent-
stehenden Kosten.
Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Besonderen
Bestimmungen geboten und bezieht sich auf die jeweils vereinbarten
Risiken.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
1. Bei der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gemäß Artikel

17.2.1.1., Artikel 18.2.1., Artikel 21.2.1. und Artikel 25.2.3. gilt als Ver-
sicherungsfall das dem Anspruch zugrunde liegende Schadenereignis.
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses
Schadenereignisses.
Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom ordnungs-
gemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen abweichenden, einzelnen,
plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzuführen sind, gilt dieser Vorfall
(= Störfall) als Versicherungsfall. Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles
gilt der Eintritt dieses Störfalles.
Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Luft,
Erdreich oder Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 19.3.) und in bestimmten Fällen des
Liegenschafts-Rechtsschutzes (Artikel 25.4.) sowie des Rechtsschutzes
in Familienrechtssachen (Artikel 27.4.) gelten die dort beschriebenen
Sonderregelungen.

3. In den übrigen Fällen gilt als Versicherungsfall der tatsächliche oder
behauptete Verstoß des Versicherungsnehmers, Gegners oder eines
Dritten gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften; der
Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der
genannten Personen begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen
Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen.
Bei mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche Verstoß maß-
geblich, wobei Verstöße, die länger als ein Jahr vor Versicherungsbeginn
zurückliegen, für die Feststellung des Versicherungsfalles außer
Betracht bleiben. Im Führerschein-Rechtsschutz (Artikel 17.2.3., 18.2.3.)
ist bei mehreren Verstößen derjenige maßgeblich, der die Abnahme
oder Entziehung unmittelbar auslöst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)
1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die während der

Laufzeit des Versicherungsvertrages eintreten.
2. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versicherungs-

nehmers, des Gegners oder eines Dritten, die vor Versicherungsbeginn
vorgenommen wurde, den Versicherungsfall gemäß Artikel 2.3. aus,
besteht kein Versicherungsschutz.
Willenserklärungen oder Rechtshandlungen, die länger als ein Jahr vor
Versicherungsbeginn vorgenommen wurden, bleiben dabei außer
Betracht.

3. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später als drei
Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages für das betreffende
Risiko geltend gemacht, besteht, unabhängig davon, wann der
Versicherungsnehmer Kenntnis vom Eintritt eines Versicherungsfalles
erlangt, kein Versicherungsschutz.

4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt durch
die Bestimmungen über Prämienzahlung und Beginn des Versiche-
rungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen Bestimmungen
geregelten Wartefristen (Artikel 22, 23, 24, 25, 26 und 27).

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
1. Im Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17), Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18)

sowie im Allgemeinen Straf-Rechtsschutz (Artikel 20) und Allgemeinen
Schadenersatz-Rechtsschutz (Artikel 21) besteht Versicherungsschutz,
wenn die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Europa (im geo-
grafischen Sinn) samt Island, den außereuropäischen Mittelmeer-
anrainerstaaten, auf den Kanarischen Inseln, Madeira oder den Azoren
erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen Gerichtes oder
einer staatlichen Verwaltungsbehörde in diesen Ländern gegeben ist
oder gegeben wäre, würde ein gerichtliches oder behördliches Ver-
fahren eingeleitet werden.

2. Im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz im Betriebsbereich (Artikel
22.2.2., 22.2.3.) besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung

rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die Zuständigkeit
eines staatlichen österreichischen Gerichtes gegeben ist oder gegeben
wäre, würde ein gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet
werden.
Nach Vorliegen eines Exekutionstitels besteht Versicherungsschutz für
die Vollstreckung im Geltungsbereich gemäß Punkt 3.

3. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in den Staaten der Europäischen
Union, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen oder Island erfolgt und
dafür die Zuständigkeit eines staatlichen Gerichtes oder einer staat-
lichen Verwaltungsbehörde in diesen Ländern gegeben ist oder gege-
ben wäre, würde ein gerichtliches oder behördliches Verfahren einge-
leitet werden.

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können mitver-
sicherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Besonderen

Bestimmungen jeweils genannten mitversicherten Personen.
Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung von
Angehörigen vorgesehen, so umfasst der Versicherungsschutz
1.1. den Versicherungsnehmer,
1.2. seinen in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehegatten

oder verschieden- oder gleichgeschlechtlichen Lebensgefährten,
1.3. deren Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder;

Enkelkinder jedoch nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit
dem Versicherungsnehmer leben), wenn diese
– das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sich in Aus-

bildung befinden und nicht selbsterhaltungsfähig sind oder
– unter der Sachwalterschaft des Versicherungsnehmers oder sei-

nes in häuslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden Ehegatten
oder Lebensgefährten stehen.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen gelten
sinngemäß auch für die mitversicherten Personen; das trifft insbeson-
dere auch für die Erfüllung der Obliegenheiten zu (Artikel 8).

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber dem
Versicherer nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers geltend
machen.
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine Zustimmung zu widerru-
fen, wenn mitversicherte Personen Versicherungsschutz für die
Anfechtung einer Entscheidung oder die Einleitung eines anderen
Verfahrens verlangen. Der Versicherungsschutz entfällt ab dem
Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Erklärung des Versicherungs-
nehmers beim Versicherer einlangt.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz geht
auf den Nachlass oder die eingeantworteten Erben des Versicherungs-
nehmers über, wenn der Versicherungsfall vor dessen Ableben eingetre-
ten ist.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für die der
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt seiner Verletzung nach dem
Gesetz unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden konnte,
wenn sie aufgrund des Ablebens des Versicherungsnehmers eigene
Schadenersatzansprüche geltend machen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, übernimmt

der Versicherer im Falle seiner Leistungspflicht die ab dem Zeitpunkt
der Geltendmachung des Deckungsanspruches entstehenden Kosten
gemäß Punkt 6., soweit sie für die Wahrnehmung der rechtlichen
Interessen des Versicherungsnehmers notwendig sind.

2. Kosten, die vor diesem Zeitpunkt entstanden sind, sind vom
Versicherungsschutz nur dann umfasst, wenn sie nicht früher als vier
Wochen vor der Geltendmachung des Deckungsanspruches durch
Maßnahmen des Gegners, eines Gerichtes oder einer Verwaltungs-
behörde oder durch unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des
Versicherungsnehmers ausgelöst worden sind.

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht mutwillig ist und
hinreichende Aussicht auf deren Erfolg besteht.
Die Prüfung der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt im Straf-,
Führerschein- und Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen
Bestimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel 23, 24, 25, 26 und 27),
auf die
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– außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch den
Versicherer oder durch den von ihm beauftragten Rechtsanwalt und

– auf die Vertretung vor staatlichen Gerichten und Verwaltungs-
behörden in allen Instanzen.

5. Ausschließlich sofern und soweit dies in den Besonderen Bestim-
mungen vorgesehen ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz darüber
hinaus auch auf
– das Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof

(Artikel 17, 18) oder dem Verwaltungsgerichtshof (Artikel 23, 24),
– das Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichts-

höfen (Artikel 23) und
– auf die Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation,

sofern es vor Einleitung eines Verfahrens vor staatlichen Gerichten
oder Verwaltungsbehörden (Artikel 23, 25, 26 und 27) oder während
der Anhängigkeit eines Verfahrens vor staatlichen Gerichten
(Artikel 27) zu einem Mediationsverfahren kommt.

6. Der Versicherer zahlt
6.1. die angemessenen Kosten des für den Versicherungsnehmer täti-

gen inländischen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des Rechts-
anwaltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für anwalt-
liche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe der Autonomen
Honorarrichtlinien für Rechtsanwälte.
In gerichtlichen und verwaltungsbehördlichen Verfahren werden
Nebenleistungen des Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach
dem jeweiligen Tarif zulässigen Einheitssatzes gezahlt.
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufsmäßigen
Parteienvertretung befugte Person tätig, werden deren Kosten
nach den für sie geltenden Richtlinien, maximal jedoch bis zur Höhe
des Rechtsanwaltstarifgesetzes übernommen.
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur berufsmä-
ßigen Parteienvertretung befugten Person nach den dort gelten-
den Richtlinien übernommen.

6.2. die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten Vorschüsse
und Gebühren für die von einem Gericht oder einer Ver-
waltungsbehörde beigezogenen Sachverständigen, Dolmetscher
und Zeugen sowie Vorschüsse und Gebühren für das gerichtliche
oder verwaltungsbehördliche Verfahren.
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen und
strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen.

6.3. im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet ist.
Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer im
Strafverfahren gegen den Versicherungsnehmer auch die Kosten
des Schriftsatzes der Subsidiaranklage.

6.4. die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsnehmers zu
und von einem ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als
Beschuldigter oder Partei von diesem angeordnet wurde oder zur
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist.
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahnkosten
zweiter Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht dieses Transport-
mittel nicht zur Verfügung, ersetzt der Versicherer die Kosten eines
vergleichbaren öffentlichen Verkehrsmittels (Autobus, Fähre) bis
zum nächstgelegenen Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme
mehr als 1.500 km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers ent-
fernt, erfolgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der
Economy-Klasse.

6.5. darlehensweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer im
Ausland aufgewendet werden müssten, um einstweilen von
Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben (Strafkaution).
Dieses Darlehen ist vom Versicherungsnehmer innerhalb von sechs
Monaten ab Zahlung durch den Versicherer unverzinst zurückzu-
zahlen.

6.6. Kosten gemäß Punkt 6.1., Punkt 6.2. und Punkt 6.4.
– exklusive Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer vor-

steuerabzugsberechtigt ist;
– unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und so

lange Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital und Zinsen
nicht überschreiten (ausgenommen Inkassofälle gemäß Arti-
kel 22.2.3.).

6.7. Kosten des Mediators bis maximal 1% der Versicherungssumme, in
Fällen einer Co-Mediation bis maximal 2% der Versicherungs-
summe.

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:
7.1. Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versicherungsfall

für den Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen zu
erbringenden Leistungen bildet die im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles laut Vertrag gültige Versicherungssumme.

7.2. Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich zusammen-
hängenden, einheitlichen Vorgang darstellen, steht die Versiche-

rungssumme nur einmal zur Verfügung. Ihre Höhe bestimmt sich
nach dem Zeitpunkt des ersten Versicherungsfalles.

7.3. Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrnehmung ihrer
rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus einem oder mehre-
ren Versicherungsverträgen und sind ihre Interessen aufgrund der
gleichen oder einer gleichartigen Ursache gegen den-/dieselben
Gegner gerichtet, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung vor-
erst auf die außergerichtliche Wahrnehmung der rechtlichen
Interessen der Versicherungsnehmer und die Führung notwendiger
Musterprozesse durch von ihm ausgewählte Rechtsvertreter zu
beschränken.
Wenn oder sobald die Versicherungsnehmer durch diese
Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer
Ansprüche, insbesondere durch drohende Verjährung, geschützt
sind, übernimmt der Versicherer darüber hinaus die Kosten für
Gemeinschaftsklagen oder sonstige gemeinschaftliche Formen
außergerichtlicher und gerichtlicher Interessenwahrnehmungen
durch von ihm ausgewählte Rechtsvertreter.
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in allgemeinen
Verwaltungsverfahren, vor dem Verfassungs- oder Verwaltungs-
gerichtshof umfasst, können diese Bestimmungen sinngemäß
angewandt werden.

7.4. Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in dem
Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen ent-
spricht.

7.5. Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der
Versicherer Kosten der Rechtsverwirklichung aller Exekutions-
versuche, einschließlich der Anmeldung der Forderung in einem
Insolvenzverfahren, begrenzt mit 5% der Versicherungssumme.
Bei einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners vor
dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels übernimmt der
Versicherer neben den Kosten der Anmeldung der Forderung aus-
schließlich die Kosten des durch eine Bestreitung notwendigen
Zivilverfahrens.

7.6. Treffen bei der Wahrnehmung zivilrechtlicher Interessen
Ansprüche zusammen, für die teils Versicherungsschutz besteht,
teils nicht, trägt der Versicherer nur jene Kosten, die auch ohne
Berücksichtigung der nicht unter Versicherungsschutz stehenden
Ansprüche von ihm zu übernehmen wären. Lässt sich die
Leistungspflicht danach nicht bestimmen, trägt der Versicherer die
Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte (Bemessungs-
grundlagen) zueinander.
Werden bei der Wahrnehmung zivilrechtlicher Interessen vom
Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend gemacht, für
deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, trägt der
Versicherer nur die Kosten, die der Versicherungsnehmer nach den
Kostenersatzbestimmungen der Zivilprozessordnung zu tragen
hätte, wenn nur seine Aktivforderung Gegenstand der Interessen-
wahrnehmung gewesen wäre.
Bei einem Vergleich gilt Punkt 7.4., bezogen auf die unter
Versicherungsschutz stehenden Ansprüche.
Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für die teils
Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der Versicherer die
Kosten der Verteidigung und des Verfahrens anteilig im Verhältnis
der Bemessungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher
Leistungen.

7.7. Erfolgt die Wahrnehmung zivilrechtlicher Interessen durch versi-
cherte und nicht versicherte Personen, so trägt der Versicherer die
Kosten anteilig.

7.8. Ist vertraglich ein Selbstbehalt vereinbart, so trägt der Versicherer
nur die den Selbstbehalt übersteigenden Kosten.

Artikel 7

Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
1. Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen
1.1. im Zusammenhang mit

– Kriegsereignissen, inneren Unruhen, Gewalttätigkeiten anläss-
lich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;

– nuklearen Ereignissen oder Ereignissen, die genetische Schäden
zur Folge haben, soweit diese nicht auf eine medizinische
Behandlung zurückzuführen sind;

– Ereignissen, die in außergewöhnlichem Umfang Personen- oder
Sachschäden bewirken (Katastrophen im Sinne der Katastro-
phenhilfegesetze);

1.2. im Zusammenhang mit
– hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Ausnahme-

situation an eine Personenmehrheit gerichtet sind;
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– mit Akten der Hoheitsverwaltung wie insbesondere in
Enteignungs-, Flurverfassungs-, Raumordnungs-, Grundverkehrs-
und Grundbuchangelegenheiten;

1.3. aus dem Bereich des
–  Gesellschafts-, Genossenschafts- und Vereinsrechtes;
–  Rechtes der Stillen Gesellschaften;
–  Rechtes der Kirchen und Religionsgemeinschaften;

1.4. aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes;
1.5. aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer

Personen und aus dem Bereich des Handelsvertreterrechtes;
1.6. aus dem Bereich des

– Immaterialgüterrechtes und im Zusammenhang mit Verträgen,
die Immaterialgüterrechte zum Gegenstand haben;

–  Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrechtes;
1.7. im Zusammenhang mit Unternehmenspachtverträgen;
1.8. im Zusammenhang mit der Wahrnehmung rechtlicher Interessen

als Eigentümer oder Pächter von Jagdgebieten, Fischereige-
wässern, Jagd- und Fischereirechten;

1.9. im Zusammenhang mit
– der Errichtung oder baubehördlich genehmigungspflichtigen

Veränderung von Gebäuden (Gebäudeteilen), Grundstücken
oder Wohnungen, die sich im Eigentum oder Besitz des
Versicherungsnehmers befinden oder von ihm erworben wer-
den;

–  der Planung derartiger Maßnahmen;
– der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des Grund-

stückerwerbes.
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von
Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz;

1.10. im Zusammenhang mit
– Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen ver-

gleichbaren Mitteilungen und Termin- oder diesen ähnlichen
Spekulationsgeschäften sowie damit im Zusammenhang stehen-
den Auseinandersetzungen mit Kreditgebern, Vermittlern,
Beauftragten oder sonstigen Anspruchsgegnern;

–  Timesharing- und Teilnutzungsverträgen;
– Vorkaufsrechten, Wiederkaufsrechten und Vorverträgen zu

Verträgen über unbewegliche Sachen;
1.11. aus Versicherungsverträgen mit dem eigenen Rechtsschutzver-

sicherer.
2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen

2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mitversicherter Personen
untereinander und gegen den Versicherungsnehmer;

2.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen verschieden-
oder gleichgeschlechtlichen Partnern nicht ehelicher Lebens-
gemeinschaften, auch dann, wenn die häusliche Gemeinschaft auf-
gehoben ist, sofern die Interessenwahrnehmung im Zusammen-
hang mit der Lebensgemeinschaft steht;

2.3. Auseinandersetzungen aus Verträgen, mit denen durch Wechsel-
begebung, Vergleich, Anerkenntnis oder ähnliche Vereinbarungen
eine neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde, es sei denn, ohne
die neue Rechtsgrundlage wäre Versicherungsschutz gegeben;

2.4. die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versiche-
rungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von Haftungen
aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der Versiche-
rungsnehmer übernommen hat, wenn die Abtretung oder
Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der Versicherungsfall ein-
getreten ist oder nachdem vom Versicherungsnehmer, Gegner oder
einem Dritten eine den Versicherungsfall auslösende Rechts-
handlung oder Willenserklärung vorgenommen wurde;

2.5. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einem über das Vermögen des Versicherungsnehmers beantragten
Insolvenzverfahren;

2.6. Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich und
rechtswidrig herbeigeführt hat, sowie solche, die im Zusam-
menhang mit der Begehung eines Verbrechens durch den Versiche-
rungsnehmer eintreten.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonderen
Bestimmungen spezielle Ausschlussregelungen enthalten (Artikel 17,
18, 20, 21, 23, 25, 26 und 27).

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung seines
Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er ver-

pflichtet,
1.1. den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß

über die jeweilige Sachlage aufzuklären und ihm alle erforderlichen
Unterlagen auf Verlangen vorzulegen;

1.2. dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Artikel 10)
zu überlassen, dem Rechtsvertreter Vollmacht zu erteilen, ihn voll-
ständig und wahrheitsgemäß über die jeweilige Sachlage zu unter-
richten und ihm auf Verlangen alle erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung zu stellen;

1.3. Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Begleichung
unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu übermitteln;

1.4. alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die
Kostenerstattung durch Dritte ganz oder teilweise verhindert;

1.5. bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen
Ansprüchen außerdem
1.5.1. dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräumen,

Ansprüche selbst innerhalb angemessener Frist außerge-
richtlich durchzusetzen oder abzuwehren;

1.5.2.0vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von
Ansprüchen und vor der Anfechtung einer gerichtlichen
Entscheidung die Stellungnahme des Versicherers, insbe-
sondere zur Aussicht auf Erfolg, einzuholen; der Abschluss
von Vergleichen ist mit dem Versicherer abzustimmen;

1.5.3. soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere durch
drohende Verjährung beeinträchtigt werden, vor der
gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen die
Rechtskraft eines Strafverfahrens oder eines anderen
Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche
Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,
oder vorerst nur einen Teil der Ansprüche geltend zu
machen und die Geltendmachung der verbleibenden
Ansprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den
Teilanspruch zurückzustellen.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehend genannten
Obliegenheiten, ist der Versicherer gemäß § 6 VersVG von der
Verpflichtung zur Leistung frei.

3. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind in den Besonderen
Bestimmungen spezielle Obliegenheiten geregelt (Artikel 13, 17, 18, 20
und 21).

Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des
Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer
und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vorgangsweise oder
die Erfolgsaussichten zu geschehen? (Schiedsgutachterverfahren)
1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung des

Deckungsanspruches durch den Versicherungsnehmer und Erhalt der
zur Prüfung dieses Anspruches notwendigen Unterlagen und
Informationen dem Versicherungsnehmer gegenüber schriftlich den
Versicherungsschutz grundsätzlich zu bestätigen oder begründet abzu-
lehnen.
Der Versicherer ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist berechtigt,
diese durch einseitige Erklärung um weitere zwei Wochen zu verlän-
gern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhebungen
über den mutmaßlichen Erfolg der Rechtsverfolgung oder Rechts-
verteidigung anzustellen. Kommt er nach Prüfung des Sachverhaltes
unter Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage zum Ergebnis,
2.1. dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im ange-

strebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur Übernahme aller
Kosten nach Maßgabe des Artikels 6 (Versicherungsleistungen)
bereit zu erklären;

2.2. dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein
Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als ein
Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die Gegenseite
zu zahlenden Kosten abzulehnen;

2.3. dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, hat er das
Recht, die Kostenübernahme zur Gänze abzulehnen.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicherer
und dem Versicherungsnehmer über die Erfolgsaussichten der
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder das Vorgehen zur
Beilegung des Streitfalles, für den Deckung begehrt wird, kann der
Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz durch
Beantragung eines Schiedsgutachterverfahrens oder ohne Durch-
führung eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß § 12 VersVG gericht-
lich geltend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme wegen
nicht hinreichender oder fehlender Aussicht auf Erfolg oder sonstiger
Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Punkt 3 ist dem Ver-
sicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe und unter Hinweis
auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachterverfahrens gemäß Punkt 5
schriftlich mitzuteilen. Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen
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Kosten sind vom Versicherer zu tragen, sofern die sonstigen Vo-
raussetzungen des Versicherungsschutzes vorliegen.
Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Absatz 1, gilt der
Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als anerkannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schieds-
gutachterverfahrens, so muss er innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
(Teil-)Ablehnung des Versicherers unter gleichzeitiger Benennung eines
Rechtsanwaltes die Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens schrift-
lich beantragen.
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von
14 Tagen seinerseits einen Rechtsanwalt schriftlich namhaft zu machen
und diesen mit der Einleitung des Schiedsgutachterverfahrens zu
beauftragen.
Kommen die beiden Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so
sind Versicherer und Versicherungsnehmer an diese Entscheidung
gebunden.
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage
erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder Versicherer gemäß
§ 64 (2) VersVG diese Entscheidung gerichtlich anfechten.
Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier Wochen
keine oder keine übereinstimmende Entscheidung, kann der Ver-
sicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungsschutz gericht-
lich geltend machen.

6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des
Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren vom Versicherer oder
Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentragungspflicht des
Versicherungsnehmers mit der Höhe seiner eigenen Anwaltskosten
begrenzt ist.
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres
Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten eines all-
fälligen Deckungsprozesses.

Artikel 10

Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird dieser
beauftragt und was hat bei Vorliegen einer Interessenkollision zu
geschehen?
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor

Gerichten oder Verwaltungsbehörden eine zur berufsmäßigen Parteien-
vertretung befugte Person (Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. Der
Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein
Wahlrecht hinzuweisen, sobald dieser Versicherungsschutz für die
Einleitung eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen einen Rechtsanwalt frei
wählen, wenn beim Versicherer eine Interessenkollision entstanden ist.
Eine Interessenkollision liegt vor, wenn in einer Zivilsache ein Gegner
auftritt, dem der Versicherer aufgrund eines anderen Versiche-
rungsvertrages für dasselbe Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt
hat.
Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzüglich Mitteilung zu
machen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen.

3. Das Wahlrecht nach Punkt 1 und 2 bezieht sich nur auf Personen, die
ihren Kanzleisitz am Ort des Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde
haben, die für das durchzuführende Verfahren in erster Instanz zustän-
dig ist. Wenn am Ort dieses Gerichtes oder der Verwaltungsbehörde
nicht mindestens vier solcher Personen ihren Kanzleisitz haben, er-
streckt sich das Wahlrecht auf eine im Sprengel des zuständigen
Landesgerichtes ansässige vertretungsbefugte Person.

4. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen,
4.1. wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher

Interessen nicht durch den Versicherer selbst vorgenommen wird;
4.2. in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;
4.3. wenn innerhalb eines Monats vom Versicherungsnehmer kein

Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem ihn der
Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des Fristablaufes hin-
gewiesen hat;

4.4. in den Fällen des Artikels 6.7.3.
5. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwählen,

wenn der Versicherungsnehmer bei der Geltendmachung seines
Deckungsanspruches keinen Rechtsvertreter namhaft macht und die
sofortige Beauftragung eines Rechtsvertreters zur Wahrung der recht-
lichen Interessen erforderlich ist.

6. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versicherer im
Namen und im Auftrag des Versicherungsnehmers
6.1. in Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenker-

berechtigung, bei Inanspruchnahme des Beratungs-Rechtsschutzes
und bei Vorliegen einer Interessenkollision sofort;

6.2. in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergerichtlichen
Bemühungen (Artikel 8.1.5.).

7. In Fällen der Mediation ist der Versicherer berechtigt, den Mediator aus-
zuwählen.

8. Der Rechtsvertreter und der Mediator tragen dem Versicherungs-
nehmer gegenüber unmittelbar die Verantwortung für die Durch-
führung seines Auftrages. Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers
besteht nicht.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder verpfändet
werden und wann gehen Ansprüche auf den Versicherer über?
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet wer-

den, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach endgültig festgestellt
sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträgen, die
der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Entstehung auf den
Versicherer über. Bereits an den Versicherungsnehmer zurückgezahlte
Beträge sind dem Versicherer zu erstatten.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei der
Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen und ihm auf
Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu bezahlen
und wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für

eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines Jahres, und zwar
auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu
entrichten ist.

2. Die erste oder einmalige Prämie einschließlich Gebühren und Ver-
sicherungssteuer ist vom Versicherungsnehmer gegen Aushändigung
der Polizze zu zahlen (Einlösung der Polizze). Die Folgeprämien ein-
schließlich Gebühren und Versicherungssteuer sind zu den vereinbarten
und in der Polizze angeführten Zahlungsterminen zu entrichten.
Die Folgen des Zahlungsverzuges sind in den §§ 38 ff VersVG geregelt.

3. Der Versicherungsschutz tritt mit der Einlösung der Polizze (Punkt 2) 
in Kraft, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Wird
die Polizze erst danach ausgehändigt, dann aber die Prämie binnen 
14 Tagen gezahlt, ist der Versicherungsschutz ab dem vereinbarten
Versicherungsbeginn gegeben. Sind in den Besonderen Bestimmungen
Wartefristen vorgesehen (Artikel 22, 23, 24, 25, 26 und 27), dann
beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Wartefristen.

Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten
Risikos?
1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und

Erweiterungen des versicherten Risikos. Der Versicherungsnehmer ist
jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungsvertrages
eingetretenen, für die Übernahme der Gefahr erheblichen Umstand
dem Versicherer längstens innerhalb eines Monats anzuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach dem Tarif eine höhere als die vereinbarte
Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die erhöhte Prämie vom
Eintritt dieses Umstandes an verlangen.
Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versicherers
berechtigen diesen, die Leistungen nur insoweit zu erbringen, als es
dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu der Prämie entspricht, die
bei richtigen und vollständigen Angaben hätte gezahlt werden müssen.
Diese Kürzung der Leistungen tritt nicht ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der
Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des
Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine höhere
Prämie nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die höhere
Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den Versiche-
rungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat
kündigen.
Bei unrichtigen oder unterbliebenen Angaben zum Nachteil des
Versicherers ist dieser von der Verpflichtung zur Leistung frei, außer der
Versicherungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das
Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand ein, der nach dem Tarif eine geringere als die vereinbar-
te Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
die Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an herabgesetzt wird. Zeigt
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ARB 2003: Besondere Bestimmungen

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz – je nach
Vereinbarung – mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz für
Motorfahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz)
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für

alle nicht betrieblich genutzten Motorfahrzeuge zu Lande und zu
Wasser sowie Anhänger oder

1.2. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
alle betrieblich und privat genutzten Motorfahrzeuge zu Lande
sowie Anhänger und für alle nicht betrieblich genutzten
Motorfahrzeuge zu Wasser oder

1.3. der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Polizze
bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft
sowie Anhänger,

die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen gehalten werden, auf sie zuge-
lassen oder von ihnen geleast sind.

der Versicherungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer später als
einen Monat nach dessen Eintritt an, wird die Prämie vom Eingang der
Anzeige an herabgesetzt.

5. Wird eine Erhöhung des versicherten Risikos durch Änderung oder
Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch eine Änderung der
Judikatur der Höchstgerichte bewirkt, so kann der Versicherer innerhalb
eines Jahres ab Inkrafttreten der Rechtsnormen oder der Veröffent-
lichung der geänderten Judikatur mittels eingeschriebenen Briefes
5.1. dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versicherungsver-

trages anbieten oder
5.2. den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem

Monat kündigen.
Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als angenom-
men, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach seinem Empfang
schriftlich abgelehnt wird.
Bei Ablehnung des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag als vom
Versicherer gekündigt. In diesem Fall endet der Versicherungsvertrag
einen Monat nach Empfang der Ablehnung.
Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese Rechts-
folgen ausdrücklich hinzuweisen.
Für die Prämienberechnung ist Artikel 15.3.2. sinngemäß anzuwenden.

Artikel 14
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme?
(Wertanpassung)
1. Die Prämie und die Versicherungssumme sind aufgrund des bei

Abschluss des Vertrages geltenden Tarifes erstellt. Sie unterliegen jenen
Veränderungen des Tarifes, die sich aufgrund von Veränderungen des
Gesamtindex der Verbraucherpreise 1986 oder bei dessen Entfall des
entsprechenden Nachfolgeindex ergeben. Die jeweilige Tarifberech-
nung erfolgt unter Anwendung der Indexziffer des letzten Monats eines
jeden Kalendervierteljahres (Berechnungsmonat).

2. Eine Tarifänderung wirkt auf Prämie und Versicherungssumme frühes-
tens ab der Prämienhauptfälligkeit, die drei Monate nach Ablauf des
Berechnungsmonats eintritt. Prämie und Versicherungssumme verän-
dern sich gegenüber den zuletzt gültigen im gleichen Verhältnis wie der
jeweils maßgebliche Index. Beträgt der Unterschied nicht mehr als 5%,
unterbleibt eine Wertanpassung, doch ist dieser Unterschied bei späte-
ren Veränderungen des Index zu berücksichtigen. Beträgt der
Unterschied mehr als 5% und unterbleibt trotzdem ganz oder teilweise
eine Wertanpassung, kann dieser Unterschied bei späteren Wertan-
passungen angerechnet werden.

3. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, die Wertanpassung unbescha-
det des Fortbestandes der sonstigen Vertragsbestimmungen unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt der nächsten
Prämienhauptfälligkeit zu kündigen.
Tritt nach der Kündigung eine Erhöhung des Tarifes aufgrund der
Wertanpassung in Kraft, vermindert sich die Leistung des Versicherers
im gleichen Verhältnis, in dem die vom Versicherungsnehmer zu zahlen-
de Prämie zu der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gültigen
Tarifprämie steht.

Artikel 15
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versicherungs-
vertrag oder endet er vorzeitig?
1. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, verlängert

sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor
Ablauf gekündigt wird. Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr,
endet der Vertrag ohne Kündigung.

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko vor
Ende der Vertragszeit weggefallen ist, wird auf seinen Antrag der
Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig beendet.
Fällt eines von mehreren versicherten Risken weg, so bleibt der Vertrag
in entsprechend eingeschränktem Umfang bestehen.

Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte einheben können,
wenn die Versicherung von vornherein nur bis zu diesem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer Kenntnis vom
Risikowegfall erlangt. Der Versicherer ist berechtigt, die für die längere
Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Dauerrabatt) nachzu-
verrechnen.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der
Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen gekündigt
werden:
3.1. Der Versicherungsnehmer kann kündigen, wenn der Versicherer

–0die Bestätigung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verzö-
gert hat,

–0die Ablehnung des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.) verspä-
tet, ohne Begründung oder zu Unrecht ausgesprochen hat,

–0die Ablehnung der Kostenübernahme gemäß Artikel 9.4. ohne
Angabe von Gründen und/oder ohne Hinweis auf die Möglich-
keit eines Schiedsgutachterverfahrens ausgesprochen hat.

Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen
–0nach Ablauf der Frist für die Bestätigung und/oder Ablehnung

des Versicherungsschutzes (Artikel 9.1.),
–0nach Zugang der unbegründeten oder ungerechtfertigten

Ablehnung des Versicherungsschutzes oder nach Zugang der
Ablehnung der Kostenübernahme ohne Begründung und/oder
Rechtsbelehrung,

–0nach Rechtskraft des stattgebenden Urteils im Falle einer
Deckungsklage.

Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode erfolgen.
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit
entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, die für die
längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Dauer-
rabatt) nachzuverrechnen.

3.2. Der Versicherer kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft vor
überdurchschnittlicher oder ungerechtfertigter Inanspruchnahme
der Versicherung kündigen, wenn
–0er den Versicherungsschutz bestätigt oder eine Leistung

erbracht hat,
–0der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder mutwil-

lig erhoben hat,
–0der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich oder

grob fahrlässig herbeigeführt hat.
Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen
–0nach Bestätigung des Versicherungsschutzes,
–0nach Erbringung einer Versicherungsleistung,
–0nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des Vorsatzes

oder der groben Fahrlässigkeit.
Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung einer ein-
monatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der Versicherungs-
nehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, kann der Versicherer
mit sofortiger Wirkung kündigen.
Dem Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit
entfallende anteilige Prämie. Der Versicherer verzichtet, die für die
längere Vertragsdauer eingeräumten Prämiennachlässe (Dauer-
rabatt) nachzuverrechnen.

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers, kann er
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis mit einer
Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 16
In welcher Form sind Erklärungen abzugeben?
Für Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Ver-
sicherer ist Schriftform erforderlich.

6
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten auch auf
den berechtigten Lenker und die berechtigten Insassen dieser
Fahrzeuge.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von
2.1.1. Ansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-

mungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen
Schadens, soweit dieser aus der bestimmungsgemäßen
Verwendung des versicherten Motorfahrzeuges entsteht;

2.1.2. dinglichen Herausgabeansprüchen, die versicherte Motor-
fahrzeuge und Zubehör betreffen, welche nicht betrieblich
genutzt werden.

Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-
Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Geltend-
machung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen sowie
die Geltendmachung von Ansprüchen wegen reiner Vermögens-
schäden, die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen
und über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Ver-
letzung vorvertraglicher Pflichten entstehen (versicherbar in
Punkt 2.4.).

2.2. Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Ver-
waltungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalls oder der Über-
tretung von Verkehrsvorschriften.
Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der
Haltung und bestimmungsgemäßen Verwendung des Motor-
fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verstehen.
2.2.1. Für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten wegen

eines Verkehrsunfalls besteht Versicherungsschutz
2.2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Hand-

lungen und Unterlassungen unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens;

2.2.1.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer
Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab
Anklage nur dann, wenn eine endgültige Ein-
stellung des Verfahrens, ein rechtskräftiger
Freispruch oder eine rechtskräftige Verurteilung
wegen Fahrlässigkeit erfolgt.

2.2.2. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen im Sinne der
§§ 90a ff StPO besteht Versicherungsschutz für die
Beratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen allfälli-
gen Pauschalkostenersatz bis 0,5% der Versicherungs-
summe nur dann, wenn
–0dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Hand-

lungen vorgeworfen werden und
–0ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staatsanwaltes über

die Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme oder ab dem
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch einen Kon-
fliktregler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleiches.

Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom
Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder
Dolmetschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 1%
der Versicherungssumme.

2.2.3. In Verwaltungsstrafverfahren wegen der Verletzung von
Verkehrsvorschriften besteht Versicherungsschutz nur dann,
wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatz-
freiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 0,15% der
Versicherungssumme festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen ver-
hängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte
Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als
0,15% der Versicherungssumme festgesetzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Ver-
sicherungsschutz nur, wenn das Verfahren vor Erlassung
eines Bescheides eingestellt oder wenn mit Bescheid eine
Strafe gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 festgesetzt wird.
Die Verletzung von Verkehrsvorschriften fällt unabhängig
von der Verschuldensform und unabhängig vom Ausgang
des Verfahrens unter Versicherungsschutz.

2.3. Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung in Verfahren wegen Entziehung oder
Einschränkung der Lenkerberechtigung gemäß Führerschein-
gesetz, wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einem
Verkehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften
eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die
Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des Führerscheines.

Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motorfahrzeugen
Gegenstand derartiger Verfahren, gelten diese Bestimmungen
sinngemäß.

2.4. Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
2.4.1. Versicherungsverträgen,
2.4.2. sonstigen schuldrechtlichen Verträgen,
die versicherte Motorfahrzeuge und Anhänger einschließlich
Ersatzteile und Zubehör betreffen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen
Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr von An-
sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung
vertraglicher Pflichten entstehen und über das Erfüllungsinteresse
hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten
entstehen.

2.5. Erweiterte Deckung
Der Versicherungsschutz
–0umfasst im Zusammenhang mit der Geltendmachung von

Schadenersatzansprüchen (Punkt 2.1.1.) oder einem Strafver-
fahren nach einem Verkehrsunfall (Punkt 2.2.) sowie im
Verfahren wegen Entziehung oder Einschränkung der
Lenkerberechtigung (Punkt 2.3.) auch die Kosten für
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden;

–0erstreckt sich gemäß Punkt 2.1.1. auch auf die Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen für geschäftlich oder privat beför-
dertes Gut;

–0erstreckt sich gemäß Punkt 2.4. auch auf die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen

–0–0über die Anmietung von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen und
über den Ankauf weiterer Motorfahrzeuge zu Lande oder zu
Wasser sowie Anhänger, sofern ein Fahrzeug-Rechtsschutz
gemäß Punkt 1.1. oder Punkt 1.2. besteht und für diese
Fahrzeuge die gemäß Punkt 1 jeweils vereinbarte Nutzung
vorgesehen ist;

–0–0über den Ankauf eines in den Versicherungsschutz eintreten-
den Motorfahrzeuges zu Lande oder zu Wasser, sofern der
Rechtsschutzversicherungsvertrag gleichzeitig mit der
Haftpflichtversicherung für dieses Motorfahrzeug abgeschlos-
sen wird oder der Rechtsschutzversicherungsvertrag auf die-
ses Fahrzeug übergeht;

–0–0über die Veräußerung des aus dem Versicherungsschutz aus-
scheidenden Motorfahrzeuges zu Lande oder zu Wasser,
sofern der Versicherungsfall innerhalb von sechs Monaten ab
Kündigung des Vertrages hinsichtlich dieses Risikos eintritt.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7

genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für
–0Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge gemäß Punkt 1.3., wenn dies

nicht besonders vereinbart ist;
–0die Beteiligung an motorsportlichen Wettbewerben (auch

Wertungsfahrten und Rallyes) und den dazugehörenden
Trainingsfahrten.

3.2. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz
3.2.1. im Schadenersatz-Rechtsschutz für die Geltendmachung

von Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen
immateriellen Schadens, ausgenommen Personenschäden
und Trauerschäden;

3.2.2. im Straf-Rechtsschutz
–0gemäß Punkt 2.2.1. bei Anklage wegen vorsätzlicher

Begehung einer Handlung oder Unterlassung, wenn eine
gerichtliche Diversionsmaßnahme gemäß §§ 90b ff StPO
ergriffen wird;

–0gemäß Punkt 2.2.3. bei Vorwurf wegen vorsätzlicher
Verletzung einer Verkehrsvorschrift, wenn diese Ver-
letzung zum Zwecke der Erzielung eines kommerziellen
Vorteils begangen wurde;

3.2.3. im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren wegen
fehlender geistiger oder körperlicher Eignung eingeleitet
worden ist;

3.2.4. im Schadenersatz- und Herausgabe-Rechtsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Miteigen-
tümern.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des

Versicherers bewirkt, gelten,
4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das

Motorfahrzeug zu lenken;
4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles

nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medikamen-
tenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet und dass
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er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine Atem-
luft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich
untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;

4.1.3. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetz-
lichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten ent-
spricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer und den mitversicherten Personen bestehen, soweit
diese die Verletzung dieser Obliegenheiten weder kannten noch
kennen mussten.

4.2. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den
Punkten 4.1.2. und 4.1.3. besteht nur dann, wenn der angeführte
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen
Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde fest-
gestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind
zurückzuzahlen.

5. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann endet
er vorzeitig?
5.1. Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen

gemäß Punkt 1.1. oder Punkt 1.2. seit mindestens einem Monat
nicht mehr Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder Leasing-
nehmer eines Motorfahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die
Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung ver-
langen.

5.2. Wird ein gemäß Punkt 1.3. versichertes Motorfahrzeug vorüberge-
hend aus dem Verkehr genommen, so wird dadurch der Ver-
sicherungsvertrag nicht berührt.
Wird ein gemäß Punkt 1.3. versichertes Motorfahrzeug veräußert
oder fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungsschutz
frühestens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des
ursprünglich versicherten Fahrzeuges auf ein vorhandenes oder
innerhalb von drei Monaten anzuschaffendes Motorfahrzeug der
gemäß dem Prämientarif gleichen Kategorie über, das an die Stelle
des bisher versicherten Motorfahrzeuges tritt (Folgefahrzeug).
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges und die
Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versicherer jeweils innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Unterlässt der Versicherungsnehmer
diese Anzeige, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, es sei denn, für das Folgefahrzeug wurde das gleiche
amtliche Kennzeichen ausgegeben oder es waren im Zeitpunkt des
Versicherungsfalles beim Versicherungsnehmer nicht mehr Motor-
fahrzeuge vorhanden als bei ein und demselben Versicherer ver-
sichert waren.
Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahrzeug
oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das Folgefahrzeug,
ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich dieses Risikos mit soforti-
ger Wirkung zu kündigen. Die Kündigung ist innerhalb von drei
Monaten ab dem Zeitpunkt der behördlichen Abmeldung des ver-
sicherten Fahrzeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahrzeug-
lenker (Lenker-Rechtsschutz)
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.)

oder
1.2. der Versicherungsnehmer
als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versicherten
Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind oder nicht von ihr gehalten
oder geleast werden.
Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motorfahrzeuge zu
Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von eigenen Ansprüchen aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
wegen eines erlittenen Schadens, soweit sie nicht das vom Ver-
sicherungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen.

2.2. Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten oder Verwal-
tungsbehörden wegen eines Verkehrsunfalls oder der Übertretung
von Verkehrsvorschriften.
Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammenhang mit der
bestimmungsgemäßen Verwendung des Fahrzeuges geltenden
Rechtsnormen zu verstehen.
2.2.1. Für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten wegen

eines Verkehrsunfalls besteht Versicherungsschutz

2.2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Hand-
lungen und Unterlassungen unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens;

2.2.1.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer
Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab
Anklage nur dann, wenn eine endgültige Einstel-
lung des Verfahrens, ein rechtskräftiger Frei-
spruch oder eine rechtskräftige Verurteilung
wegen Fahrlässigkeit erfolgt.

2.2.2. Bei staatsanwaltlichen Diversionsmaßnahmen im Sinne der
§§ 90a ff StPO besteht Versicherungsschutz für die Be-
ratungs- und Vertretungshandlungen sowie einen allfälli-
gen Pauschalkostenersatz bis 0,5% der Versicherungs-
summe nur dann, wenn
–0dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Hand-

lungen vorgeworfen werden und
–0ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staatsanwaltes über

die Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme oder ab dem
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch einen Konflikt-
regler in Fällen des außergerichtlichen Tatausgleiches.

Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom
Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder Dol-
metschers auferlegt, erhöht sich das Kostenlimit auf 1% der
Versicherungssumme.

2.2.3. In Verwaltungsstrafverfahren wegen der Verletzung von
Verkehrsvorschriften besteht Versicherungsschutz nur dann,
wenn mit Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Er-
satzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 
0,15% der Versicherungssumme festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung mehrere Geldstrafen ver-
hängt, besteht Versicherungsschutz für das gesamte
Verfahren, wenn zumindest eine Geldstrafe von mehr als
0,15% der Versicherungssumme festgesetzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur Einlei-
tung eines ordentlichen Verfahrens, besteht Versicherungs-
schutz nur bei Einstellung des Verfahrens vor Erlassung
eines Bescheides oder wenn mit Bescheid eine Strafe gemäß
Absatz 1 oder Absatz 2 festgesetzt wird.
Die Verletzung von Verkehrsvorschriften fällt unabhängig
von der Verschuldensform und unabhängig vom Ausgang
des Verfahrens unter Versicherungsschutz.

2.3. Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung in Verfahren wegen Entziehung oder Ein-
schränkung der Lenkerberechtigung gemäß Führerscheingesetz,
wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall
oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die Ver-
tretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des Führerscheines.
Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Motorfahrzeugen
Gegenstand derartiger Verfahren, gelten diese Bestimmungen
sinngemäß.

2.4. Erweiterte Deckung
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen oder einem Strafverfahren nach einem Verkehrsunfall
sowie im Verfahren wegen Entziehung oder Einschränkung der
Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz auch die
Kosten für Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofbeschwerden.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Im Lenker-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7 genann-

ten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an motor-
sportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Rallyes)
und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

3.2. Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz
3.2.1. im Schadenersatz-Rechtsschutz für

–0die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
wegen eines erlittenen immateriellen Schadens, ausge-
nommen Personenschäden und Trauerschäden;

–0die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuldrecht-
lichen Verträgen sowie die Geltendmachung von An-
sprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der
Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und über das
Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verletzung
vorvertraglicher Pflichten entstehen;

3.2.2. im Straf-Rechtsschutz
–0gemäß Punkt 2.2.1. bei Anklage wegen vorsätzlicher

Begehung einer Handlung oder Unterlassung, wenn eine
gerichtliche Diversionsmaßnahme gemäß §§ 90b ff StPO
ergriffen wird;

–0gemäß Punkt 2.2.3. bei Vorwurf wegen vorsätzlicher
Verletzung einer Verkehrsvorschrift, wenn diese
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Verletzung zum Zwecke der Erzielung eines kommerziel-
len Vorteils begangen wurde;

3.2.3. im Führerschein-Rechtsschutz, wenn das Verfahren wegen
fehlender geistiger oder körperlicher Eignung eingeleitet
worden ist.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1. Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des

Versicherers bewirkt, gelten,
4.1.1. dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das

Fahrzeug zu lenken;
4.1.2. dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungsfalles

nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medika-
mentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet und
dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorfüh-
ren, sich untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen;

4.1.3. dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetz-
lichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten ent-
spricht.

4.2. Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten nach den
Punkten 4.1.2. und 4.1.3. besteht nur dann, wenn der angeführte
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräftigen
Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde fest-
gestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zu-
rückzuzahlen.

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig?
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich dauernd
daran gehindert ist, ein Fahrzeug zu lenken, wird über sein schriftliches
Verlangen der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos aufgelöst.

Artikel 19
Beratungs-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Rechtsangelegenheiten, die den privaten Lebensbereich, also nicht
den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbs-
tätigkeit, betreffen;

1.2. im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Rechtsangelegenheiten, die mit der unselbständigen Berufs-
ausübung unmittelbar zusammenhängen;

1.3. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten, die mit dem
Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar zusammen-
hängen.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche
Rechtsauskunft durch einen vom Versicherer ausgewählten Rechts-
anwalt oder Notar.
Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Rechtsgebieten der
Staaten der Europäischen Union, der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen
oder Island beziehen.
Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versicherer
bestehende Versicherungsverträge, übernimmt der Versicherer die
Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei gewählten Rechtsanwaltes,
der seinen Sitz am allgemeinen Gerichtsstand des Versicherungs-
nehmers hat.
Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens einmal
monatlich in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorstehende
Änderung in den rechtlichen Verhältnissen des Versicherungsnehmers,
die eine Beratung notwendig macht.

Artikel 20
Allgemeiner Straf-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den

Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit,
betreffen;

1.2. im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als unselbständig Erwerbstätige für Versiche-
rungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusammenhän-
gen oder auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintre-
ten;

1.3. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten

2.1.1. bei Anklage wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und
Unterlassungen unabhängig vom Ausgang des Verfahrens;

2.1.2. bei Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei fahr-
lässiger als auch vorsätzlicher Begehung strafbar sind,
besteht bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer
Handlungen und Unterlassungen rückwirkend ab Anklage
Versicherungsschutz, wenn eine endgültige Einstellung des
Verfahrens, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechts-
kräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt;

2.2. die Beratungs- und Vertretungshandlungen bei staatsanwaltlichen
Diversionsmaßnahmen gemäß §§ 90a ff StPO sowie einen allfälli-
gen Pauschalkostenersatz bis insgesamt 0,5% der Versicherungs-
summe nur dann, wenn
–0dem Versicherungsnehmer fahrlässige strafbare Handlungen

vorgeworfen werden und
–0ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Staatsanwaltes über die

Möglichkeit einer Diversionsmaßnahme oder ab dem Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme durch einen Konfliktregler in Fällen des
außergerichtlichen Tatausgleiches.

Werden dem Versicherungsnehmer Gebühren eines vom Staats-
anwalt beigezogenen Sachverständigen oder Dolmetschers aufer-
legt, erhöht sich das Kostenlimit auf 1% der Versicherungssumme.

2.3. die Verteidigung in Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden
2.3.1. wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Unter-

lassungen unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ab der
ersten Verfolgungshandlung;

2.3.2. wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Unter-
lassungen rückwirkend ab der ersten Verfolgungshandlung
nur dann, wenn die Handlung oder Unterlassung auch bei
fahrlässiger Begehung strafbar ist und eine endgültige
Einstellung des Verfahrens oder eine rechtskräftige
Verurteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt;

2.4. die Vertretung in Disziplinarverfahren ab Einleitungsbeschluss.
2.5. Sofern gesondert vereinbart, besteht auch bei Handlungen und

Unterlassungen, die nur bei vorsätzlicher Begehung strafbar sind,
rückwirkend ab Anklage Versicherungsschutz für die Verteidigung
in Strafverfahren vor Gerichten und rückwirkend ab der ersten
Verfolgungshandlung Versicherungsschutz für die Verteidigung in
Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden, wenn eine endgültige
Einstellung des Verfahrens oder ein rechtskräftiger Freispruch
erfolgt.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-

Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht Fälle, welche
beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen in
ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer,
Leasingnehmer oder Lenker von Motorfahrzeugen zu Lande, zu
Wasser und in der Luft sowie Anhängern einschließlich Ersatzteilen
und Zubehör eintreten (versicherbar in Artikel 17 oder 18).

3.2. Im Straf-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7 genannten
Fällen – kein Versicherungsschutz
3.2.1. bei Anklage wegen vorsätzlicher Begehung einer Handlung

oder Unterlassung, die sowohl bei vorsätzlicher als auch bei
fahrlässiger Begehung strafbar ist (Punkt 2.1.2.), wenn eine
gerichtliche Diversionsmaßnahme gemäß §§ 90b ff StPO
ergriffen wird;

3.2.2. unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens bei Anklage
oder verwaltungsbehördlicher Verfolgungshandlung we-
gen einer Handlung oder Unterlassung, die nur bei vorsätz-
licher Begehung strafbar ist (Punkt 2.5.),
–0für Verbrechen gegen das Leben und Verbrechen mit

Todesfolge;
–0für gewerbsmäßige Begehung im Sinne von § 70 StGB;
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–0für Delikte gegen die Ehre;
–0für Delikte des Versicherungsnehmers gegen mitversi-

cherte Personen und umgekehrt sowie für Delikte mitver-
sicherter Personen untereinander;

–0sofern der Versicherungsnehmer bereits mindestens einmal
rechtskräftig wegen desselben Deliktes verurteilt wurde;

–0bei der Ergreifung von gerichtlichen Diversionsmaß-
nahmen im Sinne von §§ 90b ff StPO.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des
Versicherers bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol,
Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand
befindet und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich
untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen.
Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit besteht nur dann,
wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer
im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräfti-
gen Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde fest-
gestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zu-
rückzuzahlen.

Artikel 21
Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den
Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit,
betreffen;

1.2. im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als unselbständig Erwerbstätige für Ver-
sicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten;

1.3. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund gesetzlicher Haft-

pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlitte-
nen Schadens;

2.2. im Privat- und Berufsbereich die Geltendmachung von dinglichen
Herausgabeansprüchen an beweglichen körperlichen Sachen.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-

Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht
3.1.1. Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitversi-

cherten Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter,
Zulassungsbesitzer, Leasingnehmer oder Lenker von Motor-
fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie
Anhängern einschließlich Ersatzteilen und Zubehör eintre-
ten (versicherbar in Artikel 17 oder 18);

3.1.2. die Geltendmachung von Schadenersatz- oder Heraus-
gabeansprüchen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
im Sinne des § 51 ASGG (versicherbar in Artikel 23);

3.1.3. die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden gegen
den Sozialversicherungsträger (versicherbar in Artikel 24);

3.1.4. die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen
Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprüchen
wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung
vertraglicher Pflichten entstehen und über das Erfüllungs-
interesse hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertrag-
licher Pflichten entstehen (versicherbar in Artikel 22);

3.1.5. Fälle, welche beim Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft
als Eigentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäuden
oder Gebäudeteilen entstehen (versicherbar in Artikel 25);

3.1.6. die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden oder
Herausgabeansprüchen im Zusammenhang mit einer Erb-
oder Familienrechtssache (versicherbar in Artikel 26 oder 27).

3.2. Im Schadenersatz-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Geltend-
machung von
3.2.1. Schadenersatzansprüchen wegen eines immateriellen

Schadens, ausgenommen Personenschäden, Schäden aus
der Verletzung der persönlichen Freiheit und der
geschlechtlichen Selbstbestimmung sowie Trauerschäden;

3.2.2. Schadenersatz- oder Herausgabeansprüchen zwischen
Miteigentümern oder Pfandrechtsgläubigern.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
Als Obliegenheit, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des
Versicherers bewirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer sich im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles nicht in einem durch Alkohol,
Suchtgift oder Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand
befindet und dass er einer gesetzlichen Verpflichtung entspricht, seine
Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich einem Arzt vorführen, sich
untersuchen oder sich Blut abnehmen zu lassen.
Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit besteht nur dann,
wenn der angeführte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer
im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen rechtskräfti-
gen Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde fest-
gestellt worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zu-
rückzuzahlen.

Artikel 22
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-
und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den
Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit,
betreffen;

1.2. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher

Interessen aus
2.1.1. Versicherungsverträgen des Versicherungsnehmers;
2.1.2. sonstigen schuldrechtlichen Verträgen des Versicherungs-

nehmers über bewegliche Sachen;
2.1.3. aus Werkverträgen des Versicherungsnehmers über unbe-

wegliche Sachen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen
Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr von Ansprü-
chen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der Verletzung ver-
traglicher Pflichten entstehen und über das Erfüllungsinteresse 
hinausgehen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten
entstehen.
Bei Reisevertragsstreitigkeiten gilt als Reise eine mehrtägige, 
vorübergehende Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zu
einer Höchstdauer von acht Wochen.

2.2. Im Betriebsbereich besteht für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen gemäß Punkt 2.1.2. und Punkt 2.1.3. Versicherungs-
schutz nur unter folgenden Voraussetzungen:
2.2.1. sofern der Gegner dem Grunde oder der Höhe nach

Einwendungen gegen die Forderung des Versicherungs-
nehmers erhebt;

2.2.2. sofern und so lange die tatsächlichen oder behaupteten
Forderungen und Gegenforderungen der Vertragsparteien
(Gesamtansprüche) aufgrund desselben Versicherungsfalles
im Sinne des Artikels 2.3. die vertraglich vereinbarte
Obergrenze unabhängig von Umfang, Form und Zeitpunkt
der Geltendmachung nicht übersteigen.
Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen wer-
den dabei nicht berücksichtigt, sofern weder die Forderung
noch die aufrechnungsweise geltend gemachte Gegen-
forderung die vereinbarte Obergrenze übersteigen.
Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen
Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder Anerkennt-
nis unter die vereinbarte Obergrenze, besteht ab diesem
Zeitpunkt Versicherungsschutz.
Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des Ver-
sicherungsschutzes über die vereinbarte Obergrenze, ent-
fällt ab diesem Zeitpunkt der Versicherungsschutz.

2.3. Sofern gesondert vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz im
Betriebsbereich abweichend von Punkt 2.2.1. auch die Betreibung
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unbestrittener Forderungen (Inkassofälle), nachdem der Gegner
durch den Versicherungsnehmer schriftlich aufgefordert wurde,
den rechtmäßigen Zustand herzustellen. Teilzahlungen des
Gegners sind abweichend von Artikel 6.6.6. zuerst auf Kosten anzu-
rechnen.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-
Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen
3.1. aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und

in der Luft sowie Anhänger einschließlich Ersatzteile und Zubehör
(versicherbar in Artikel 17);

3.2. im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis (versicherbar in
Artikel 23);

3.3. aus Versicherungsverträgen mit Sozialversicherungsträgern (versi-
cherbar in Artikel 24);

3.4. aus Verwaltungsverträgen über Liegenschaften (versicherbar in
Artikel 25);

3.5. im Zusammenhang mit einer Erb- oder Familienrechtssache (versi-
cherbar in Artikel 26 oder 27).

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

Artikel 23
Rechtsschutz in Arbeits- und Dienstrechtssachen
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Berufs-
und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für
Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten;

1.2. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber im
Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die mit dem versicher-
ten Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor Arbeits-

gerichten
–0zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Zusammenhang

mit dem Arbeitsverhältnis oder dessen Anbahnung;
–0zwischen juristischen Personen, die keine Sozialversiche-

rungsträger sind, und die Ruhegenüsse, Versorgungsgenüsse,
Abfertigungen oder Urlaubsentgelte leisten, die sich aus einem
aufrechten oder früheren Arbeitsverhältnis ergeben, und
Arbeitnehmern, die solche Leistungen in Anspruch nehmen;

2.2. bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen in dienst-, besoldungs- und pensionsrecht-
lichen Verfahren sowie die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis gegenüber dem
Dienstgeber in Verfahren vor Gerichten;

2.3. vor Einleitung eines gerichtlichen oder verwaltungsbehördlichen
Verfahrens
–0Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation

(Artikel 6.6.7.);
–0Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher

Interessen bis 1% der Versicherungssumme, sofern die
Angelegenheit dadurch oder durch eine Mediation endgültig
beendet ist.

2.4. Erweiterte Deckung
Der Versicherungsschutz umfasst
–0bei Insolvenz des Arbeitgebers auch die Geltendmachung von

Ansprüchen auf Insolvenz-Ausfallgeld;
–0bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen auch die Kosten

für Verwaltungsgerichtshofbeschwerden bis maximal 2,5% der
Versicherungssumme; sofern gegen den erstinstanzlichen
Bescheid kein ordentliches Rechtsmittel, sondern nur eine
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zulässig ist, erhöht
sich das Kostenlimit auf maximal 5% der Versicherungssumme;

–0bei Arbeitsverhältnissen mit der Europäischen Gemeinschaft
auch die Kosten der Wahrnehmung rechtlicher Interessen in

dienstrechtlichen Verfahren vor den Gerichten der Europäischen
Gemeinschaft.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-

Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht
3.1.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-

hang mit der Geltendmachung von Schadenersatz- oder
dinglichen Herausgabeansprüchen gemäß Artikel 17.2.1.
und Artikel 18.2.1. (versicherbar in Artikel 17 oder 18);

3.1.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versiche-
rungsverträgen (versicherbar in Artikel 22).

3.2. Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen aus dem kollektiven Arbeitsrecht.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz, ausgenommen bei der Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen im Zusammenhang mit Unfallereignissen, die nach
Versicherungsbeginn eintreten.

Artikel 24
Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1. im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) für
Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbereich, also nicht den
Berufs- oder Betriebsbereich oder eine sonstige Erwerbstätigkeit,
betreffen;

1.2. im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als unselbständig Erwerbstätige für Versiche-
rungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusammenhän-
gen oder auf dem direkten Weg von und zur Arbeitsstätte eintre-
ten;

1.3. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen des Versicherungsnehmers
2.1. in gerichtlichen Verfahren

–0wegen Streitigkeiten mit Sozialversicherungsträgern in sozial-
versicherungsrechtlichen Leistungssachen;

–0wegen Streitigkeiten über Pflegegeld;
2.2. in Verwaltungsverfahren vor dem Sozialversicherungsträger wegen

Feststellung der Sozialversicherungspflicht, der Sozialversiche-
rungsberechtigung, des Beginns oder Endes der Sozialversicherung
sowie wegen Streitigkeiten über Beitragszahlungen und Zuschläge;

2.3. für die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden gegen den
Sozialversicherungsträger.

2.4. Erweiterte Deckung
Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für Verwaltungs-
gerichtshofbeschwerden bis maximal 2,5% der Versicherungs-
summe.

3. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz, ausgenommen
–0im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatz-

ansprüchen gemäß Punkt 2.3.;
–0bei der Geltendmachung von Ansprüchen aus Unfallereignissen, die

nach Versicherungsbeginn eintreten.

Artikel 25
Liegenschafts-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf
–0den Selbstnutzungs- und/oder Fremdnutzungsbereich;
–0ein in der Polizze bezeichnetes Grundstück, Gebäude (Gebäudeteil) oder

Wohnung, das Wohn- oder Betriebszwecken dient (versichertes Objekt).
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
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1.1. im Selbstnutzungsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Mieter, Pächter oder persönlich
dinglich Nutzungsberechtigte des versicherten Objektes, das aus-
schließlich den Wohn- oder Betriebszwecken des Versiche-
rungsnehmers oder seiner Angehörigen dient;

1.2. im Fremdnutzungsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1.) in
ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Vermieter oder Verpächter des
versicherten Objektes, das nicht den Wohn- oder Betriebszwecken
des Versicherungsnehmers oder seiner Angehörigen dient.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor

Gerichten
2.1.1. aus Miet- und Pachtverträgen über das versicherte Objekt;
2.1.2. aus Verwaltungsverträgen über das versicherte Objekt;
2.1.3. aus dinglichen Rechten am versicherten Objekt.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pacht-
verträgen oder aus Verwaltungsverträgen gilt auch die Geltend-
machung und Abwehr von Ansprüchen wegen reiner Vermögens-
schäden, die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen
und über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Ver-
letzung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

2.2. vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Punkt 2.1.
–0in Außerstreitsachen nach dem Mietrechtsgesetz die

Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Verfahren vor den
Schlichtungsstellen der Gemeinden;

–0Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation
(Artikel 6.6.7.);

–0Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher
Interessen bis 1% der Versicherungssumme, sofern die Angele-
genheit dadurch oder durch die Mediation endgültig beendet ist;

2.3. die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die aus der
Beschädigung des versicherten Objektes entstehen.

2.4. Erweiterte Deckung
Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung rechtlicher Interessen
aus Miet- und Pachtverträgen oder Verwaltungsverträgen besteht
über Artikel 3.1. hinaus Versicherungsschutz auch für Versiche-
rungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten ab Wegfall des versi-
cherten Objektes eintreten.
Wird der Vertrag für ein Ersatzobjekt fortgesetzt, so besteht für
dieses Ersatzobjekt Versicherungsschutz ohne Wartefrist und auch
für Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs Monaten vor dem
Wegfall des erstversicherten Objektes eintreten.

3. Was ist nicht versichert?
3.1. Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechtsschutz-

Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit Erb- oder
Familienrechtssachen (versicherbar in Artikel 26 oder 27).

3.2. Im Liegenschafts-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für
3.2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-

hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung des Eigen-
tumsrechtes oder sonstiger dinglicher Rechte am versicher-
ten Objekt durch den Versicherungsnehmer;

3.2.2. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Mit-
eigentümern, zwischen sonstigen dinglich Nutzungs-
berechtigten des versicherten Objektes oder aus den mit
dem Wohnungseigentum verbundenen Miteigentums-
anteilen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
nachbarrechtlichen Ansprüchen aufgrund allmählicher Einwirkungen
gilt der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die
allmählichen Einwirkungen begonnen haben oder begonnen haben
sollen, das ortsübliche Maß zu übersteigen. In allen übrigen Fällen gel-
ten die Regelungen des Artikels 2.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz, ausgenommen im Zusammenhang mit der Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen gemäß Punkt 2.3.

Artikel 26
Rechtsschutz in Erbrechtssachen
1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine
Angehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten

2.1.1. aus dem Erbrecht;
2.1.2. aus Pflichtteils- oder Vermächtnisansprüchen;
2.1.3. aus Verträgen auf den Todesfall;

2.2. vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß Punkt 2.1.
–0Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6.6.7.),
–0Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher

Interessen bis 1% der Versicherungssumme, sofern die Angele-
genheit dadurch oder im Zusammenhang mit einer Mediation
endgültig beendet ist;

2.3. die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden, die im
Zusammenhang mit Angelegenheiten gemäß Punkt 2.1.1. bis
Punkt 2.1.3. eintreten.

3. Was ist nicht versichert?
Im Rechtsschutz in Erbrechtssachen besteht – neben den in Artikel 7
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen,
3.1. wenn der zugrunde liegende Erbfall vor Versicherungsbeginn oder

innerhalb eines Jahres danach eingetreten ist;
3.2. im Verlassenschaftsverfahren;
3.3. im Zusammenhang mit Erbteilungsklagen;
3.4. für die Geltendmachung von erbrechtlichen Ansprüchen, die durch

einen Vertrag über die Erbschaft übertragen worden sind.
4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz, ausgenommen im Zusammenhang mit der Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen gemäß Punkt 2.3.

Artikel 27
Rechtsschutz in Familienrechtssachen
1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine
Angehörigen (Artikel 5.1.).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten im Zu-

sammenhang mit
2.1.1. dem Eherecht;
2.1.2. den Rechten zwischen Eltern und Kindern;
2.1.3. dem Obsorgerecht eines anderen;
2.1.4. dem Sachwalterrecht für behinderte Personen.
In Außerstreitsachen besteht Versicherungsschutz nur für das
Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entscheidungen.

2.2. vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens
–0Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6.6.7.) in den Fällen
–0–0der Rechte zwischen Eltern und Kindern (Punkt 2.1.2.),
–0–0dem Obsorgerecht eines anderen (Punkt 2.1.3.);
–0Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung rechtlicher

Interessen bis 1% der Versicherungssumme, sofern die Ange-
legenheit dadurch oder im Zusammenhang mit einer außerge-
richtlichen Mediation endgültig beendet ist;

2.3. während eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens Kosten außer-
gerichtlicher Mediation (Artikel 6.6.7.) in den Fällen
–0der Rechte zwischen Eltern und Kindern (Punkt 2.1.2.),
–0dem Obsorgerecht eines anderen (Punkt 2.1.3.),
sofern keine vorgerichtliche Mediation in Anspruch genommen
wurde;

2.4. für die Geltendmachung von reinen Vermögensschäden, die im
Zusammenhang mit Angelegenheiten gemäß Punkt 2.1.1. bis
Punkt 2.1.4. eintreten.

3. Was ist nicht versichert?
Im Rechtsschutz in Familienrechtssachen besteht – neben den in 
Artikel 7 genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen
3.1. bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe;
3.2. in Angelegenheiten, die mit Ehescheidungen, einer Aufhebung

oder Nichtigerklärung einer Ehe in Zusammenhang stehen, wenn
der Versicherungsfall während der Anhängigkeit des Scheidungs-
verfahrens oder innerhalb eines Jahres nach dessen rechtskräfti-
gem Abschluss eingetreten ist.
In Angelegenheiten, die bei Einleitung des Ehescheidungs-, des
Nichtigkeits- oder Aufhebungsverfahrens bereits anhängig waren
und mit diesem in Zusammenhang stehen, entfällt der Ver-
sicherungsschutz ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens.

3.3. in Angelegenheiten der Rechte zwischen Eltern und Kindern,
wenn der Versicherungsfall innerhalb eines Jahres nach der

12
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Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft der nichtehelichen
Eltern eingetreten ist;

3.4. zur Feststellung oder Bestreitung der Vaterschaft und der
Ehelichkeit sowie zur Feststellung der Unehelichkeit eines Kindes
und für die in Zusammenhang mit einem solchen Verfahren ste-
henden Unterhaltssachen, wenn der Versicherungsbeginn weniger
als neun Monate vor der Geburt des betroffenen Kindes liegt;

3.5. für die Geltendmachung von Entgeltansprüchen aus dem
Sachwalterrecht.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Es gelten die Regelungen des Artikel 2.3.

Liegt jedoch kein Verstoß gemäß Artikel 2.3. vor und ist die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, dann gilt abweichend
von Artikel 2.3. als Versicherungsfall dasjenige Ereignis, das für den
Versicherungsnehmer eine Änderung der Rechtslage zur Folge hat und
die Interessenwahrnehmung notwendig macht. Von mehreren
Ereignissen gilt als Versicherungsfall das erste Ereignis, welches diesel-
be Interessenwahrnehmung notwendig macht.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versiche-
rungsschutz, ausgenommen im Zusammenhang mit der Geltend-
machung von Schadenersatzansprüchen gemäß Punkt 2.4.

ERB 2005

Artikel E/1
Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Berufs-
und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben in Verbindung mit einem Allgemeinen
Straf-Rechtsschutz gemäß Artikel 20 ARB
1.1. im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
in ihrer Eigenschaft als unselbständig Erwerbstätige für
Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

1.2. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und alle
Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versicherungsfälle, die
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den Betrieb unmittelbar
zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von und zur
Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Über Artikel 20 ARB hinaus umfasst der Versicherungsschutz die
Verteidigung in Verfahren vor der Anklage gemäß der Strafprozess-
ordnung (StPO) bis 5% der Versicherungssumme je nach vereinbarten
Versicherungsumfang in Artikel 20 ARB
2.1. bei Ermittlungen wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und

Unterlassungen unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens;
2.2. bei Handlungen und Unterlassungen, die sowohl bei fahrlässiger

als auch bei vorsätzlicher Begehung strafbar sind, besteht bei
Vorwurf vorsätzlich strafbarer Handlungen und Unterlassungen
rückwirkend ab Ermittlungsbeginn bis Anklage, Einstellung durch
den Staatsanwalt oder Ergreifung staatsanwaltlicher Diversions-
maßnahmen Versicherungsschutz, wenn eine endgültige Einstel-
lung, ein rechtskräftiger Freispruch oder eine rechtskräftige Ver-
urteilung wegen Fahrlässigkeit erfolgt;

2.3. bei Handlungen und Unterlassungen, die nur bei vorsätzlicher
Begehung strafbar sind, rückwirkend ab Ermittlungsbeginn bis
Anklage, Einstellung durch den Staatsanwalt oder Ergreifung
staatsanwaltlicher Diversionsmaßnahmen Versicherungsschutz für
die Verteidigung im Ermittlungsverfahren, wenn eine endgültige
Einstellung oder ein rechtskräftiger Freispruch erfolgt.

3. Was ist nicht versichert?
Im Ermittlungs-Straf-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7 ARB
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz
– für Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den mitversicherten

Personen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer, Halter, Zulassungs-
besitzer, Leasingnehmer oder Lenker von Motorfahrzeugen zu Lande,
zu Wasser und in der Luft sowie Anhängern einschließlich Ersatzteile
und Zubehör eintreten;

– bei Ermittlungen wegen vorsätzlicher Begehung einer Handlung
oder Unterlassung, die sowohl bei vorsätzlicher als auch bei fahrlässi-
ger Begehung strafbar ist, wenn eine staatsanwaltliche Diversions-
maßnahme gemäß §§ 90 a ff StPO ergriffen wird;

–  unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens bei Ermittlung wegen
einer Handlung oder Unterlassung, die nur bei vorsätzlicher
Begehung strafbar ist,

– –  für Verbrechen gegen das Leben und Verbrechen mit Todesfolge;
– –  für gewerbsmäßige Begehung im Sinne von § 70 StGB;
– –  für Delikte gegen die Ehre;
– – für Delikte des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte

Personen und umgekehrt sowie für Delikte mitversicherter
Personen untereinander;

– – sofern der Versicherungsnehmer bereits mindestens einmal rechts-
kräftig wegen desselben Deliktes verurteilt wurde;

– – bei Ergreifung von Diversionsmaßnahmen im Sinne von 
§§ 90a ff StPO;

–  für Fälle des Steuer-Rechtsschutzes gemäß Artikel E/4 ERB.

4. Rechtsgrund lage
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestim-
mungen sowie die Besonderen Bestimmungen des jeweils versicherten
Allgemeinen Straf-Rechtsschutzes der ARB.

Artikel E/2
Förderungs-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz hat im Landwirtschafts-Rechtsschutz in Ver-
bindung mit einem Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz im Betriebs-
bereich gemäß Artikel 22 ARB der Versicherungsnehmer für Versiche-
rungsfälle, die mit Förderungen für den versicherten land- oder forst-
wirtschaftlichen Betrieb unmittelbar zusammenhängen.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen
2.1. aus Verträgen über die Förderung für den versicherten landwirt-

schaftlichen Betrieb;
2.2. wegen der Rückforderung von Förderungen für den versicherten

landwirtschaftlichen Betrieb in Verwaltungsverfahren bis maximal
3% der Versicherungssumme.

3. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Im Förderungs-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die
Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichts oder einer
österreichischen Verwaltungsbehörde gegeben ist.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

5. Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
Es gelten die Regelungen des Artikels 6 ARB.

Ergänzend zu Artikel 6.7.6. ARB gilt als vereinbart, dass bei
Zusammentreffen von gedeckter und nicht gedeckter Wahrnehmung
der rechtlichen Interessen in einem Verwaltungsverfahren der
Versicherer die Kosten nur anteilig im Verhältnis der Bemessungs-
grundlagen für die Honorierung anwaltlicher Leistungen trägt.

6. Obliegenheit
In Ergänzung von Artikel 8 ARB gilt als Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers, vor der Interessenswahrnehmung im Zusammenhang
mit der Rückforderung einer Förderung eine Stellungnahme der zustän-
digen Landwirtschaftskammer einzuholen.

7. Rechtsgrund lage
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestim-
mungen sowie die Besonderen Bestimmungen des versicherten
Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutzes der ARB.

Artikel E/3
Daten-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den Privat-
und/oder den Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
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1.1. im Privatbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
für Versicherungsfälle, die im Privatbereich, also nicht in ihrer
Eigenschaft als unselbständig oder selbständig Erwerbstätige, ein-
treten.

1.2. im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb, soweit die-
ser personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes
(DSG) verarbeitet oder verarbeiten lässt, und der Datenschutz-
beauftragte des versicherten Betriebes für Versicherungsfälle, die
mit dem Betrieb oder der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter
unmittelbar zusammenhängen.

2. Was ist versichert?
2.1. Im Privatbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahr-

nehmung rechtlicher Interessen zur Durchsetzung des Auskunfts-,
Berichtigungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechtes gemäß §§ 26
bis 28 DSG gegen private Datenverarbeiter im Sinne des Daten-
schutzgesetzes;

2.2. Im Betriebsbereich umfasst der Versicherungsschutz die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsnehmers zur
Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem Datenschutzgesetz.

3. Was ist nicht versichert?
Im Daten-Rechtsschutz im Betriebsbereich besteht – neben den in
Artikel 7 ARB genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
3.1. im Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbeitung

von Daten, die Dienstnehmer des versicherten Betriebes betreffen;
3.2. zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung

datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Grundsätzlich gelten die Regelungen des Artikels 2.3. ARB.

Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass
ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechtspflichten oder
Rechtsvorschriften vorliegt, so ist Versicherungsfall das Ereignis, das den
Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes nötigt, ein rechtliches
Interesse wahrzunehmen. Bei mehreren Ereignissen gelten die
Regelungen des Artikel 2.3., Absatz 2 ARB sinngemäß.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungsschutz.

6. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Im Daten-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die
Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder der
Datenschutzkommission gemäß DSG gegeben ist.

7. Rechtsgrund lage
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestim-
mungen der ARB.

Artikel E/4
Steuer-Rechtsschutz

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1. in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17 ARB)

der Versicherungsnehmer als Eigentümer des versicherten Fahr-
zeuges;

1.2. in Verbindung mit einem Liegenschafts-Rechtsschutz (Artikel 25.2.1.
bis 25.2.4. ARB) der Versicherungsnehmer im Selbstnutzungsbereich
als Eigentümer oder im Fremdnutzungsbereich als Eigentümer,
Vermieter oder Verpächter des versicherten Objekts;

1.3. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
im Privatbereich (Artikel 20.1.1. ARB);

1.4. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
im Berufsbereich (Artikel 20.1.2. ARB);

1.5. der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb (Artikel
20.1.3. ARB).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst abweichend von Artikel 7.1.4. ARB
2.1. die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Bereich des

Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgabenrechtes vor dem
2.1.1. Verfassungsgerichtshof (Verfassungsbeschwerde gegen

Bescheide gemäß Artikel 144 Bundesverfassungsgesetz)
2.1.2. Verwaltungsgerichtshof wegen

–nÜberprüfung der Rechtmäßigkeit eines Bescheides
(Bescheidbeschwerde gemäß Artikel 131 Bundesverfas-
sungsgesetz);

–nVerletzung der Entscheidungspflicht über Eingaben des
Versicherungsnehmers (Säumnisbeschwerde gemäß
Artikel 132 Bundesverfassungsgesetz);

2.2. die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren ab Anklage nach
dem Finanzstrafgesetz (FinStrG). Eingeschlossen ist die Ver-
teidigung in Verwaltungsstrafverfahren ab Einleitung des Ver-
fahrens mittels Bescheides oder durch Strafverfügung gemäß 
§143 Abs. 1 FinStrG.
Versicherungsschutz besteht dabei 
2.2.1. wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Unter-

lassungen;
2.2.2. bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und

Unterlassungen wird rückwirkend Versicherungsschutz
gegeben, wenn 
–neine rechtskräftige Verurteilung wegen Fahrlässigkeit, 
–nein rechtskräftiger Freispruch, ausgenommen ein Frei-

spruch wegen Unzuständigkeit, oder 
–neine endgültige Einstellung des Strafverfahrens erfolgt,

weil es an genügenden Gründen fehlt, den Beschuldigten
der Tat für verdächtig zu halten oder mangelnde Straf-
würdigkeit der Tat gemäß § 42 Strafgesetzbuch oder
§ 25 FinStrG gegeben ist.

3. Was ist nicht versichert?
Im Steuer-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7, 17, 20 und 25
ARB genannten Fällen – kein Versicherungsschutz
3.1. im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren oder

sonstiger Abgaben Dritter;
3.2. im Zusammenhang mit Verfahren, die

3.2.1. vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versicherungs-
beginn oder innerhalb der Wartefrist liegendes Anbringen
ausgelöst wurden;

3.2.2. durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb der
Wartefrist liegenden tatsächlichen oder behaupteten
Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abgabenbehörde
oder eines Dritten ausgelöst wurden.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Abweichend von Artikel 2 ARB gilt für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen gemäß Artikel E/4.2.1. ERB (Verfassungs- und Verwaltungs-
gerichtshofbeschwerde) der Versicherungsfall mit dem Zeitpunkt des
Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbehörde erster Instanz
als eingetreten.

Für die Verteidigung in Strafverfahren gemäß Artikel E/4.2.2. ERB gelten
die Regelungen des Artikels 2.3. ARB.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem verein-
barten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versicherungs-
schutz.

6. Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Im Steuer-Rechtsschutz besteht Versicherungsschutz, wenn die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen in Österreich erfolgt und dafür die
Zuständigkeit eines staatlichen österreichischen Gerichtes oder
Verwaltungsbehörde gegeben ist.

7. Rechtsgrund lage
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestim-
mungen sowie die Besonderen Bestimmungen des jeweils versicherten
Allgemeinen Straf-Rechtsschutzes der ARB.

Artikel E/5
Ausfallsversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus
Körperschäden

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung 
1.1. in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 17 ARB)

der berechtigte Lenker und die berechtigten Insassen des versi-
cherten Fahrzeuges;

1.2. in Verbindung mit einem Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18 ARB) die
im Lenker-Rechtsschutz versicherte Person als berechtigter Lenker
fremder, d. h. weder in deren Eigentum, noch in deren Haltung ste-
hender Fahrzeuge;

1.3. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
im Privatbereich (Artikel 21.1.1. ARB);

1.4. der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5.1. ARB)
im Berufsbereich (Artikel 21.1.2. ARB);

1.5. der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb 
(Artikel 21.1.3. ARB)
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2. Was ist versichert?
2.1. In Ergänzung des in Artikel 6 ARB vorgesehenen Versiche-

rungsschutzes ersetzt der Versicherer in Versicherungsfällen des
Schadenersatz-Rechtsschutzes mit Personenschäden diejenigen
Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Schmerzengeld 
(§ 1325 ABGB) und Verunstaltungsentschädigung (§ 1326 ABGB),
die beim Schädiger uneinbringlich sind.

2.2. Ersatzfähig sind solche Ansprüche gemäß Artikel E/5.2.1. ERB, die
im Rahmen eines Zivilprozesses durch gerichtlich beauftragte
Sachverständige festgestellt und durch ein staatliches Gericht zuer-
kannt werden, sowie Verzugszinsen bis zur Rechtskraft und nach
Maßgabe der gerichtlichen Entscheidung.

2.3. Ist für die Durchsetzung der Schadenersatzansprüche des
Versicherungsnehmers aufgrund gesetzlicher Bestimmungen aus-
ländisches Recht anzuwenden, erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf vergleichbare ideelle Schadenersatzansprüche.
Sach- und Vermögensschäden sind keinesfalls Gegenstand der
Ersatzleistung des Versicherers.

2.4. Die Ersatzleistung wird bis zur Hälfte der jeweils gültigen
Versicherungssumme erbracht.

3. Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung (Zeitlicher Geltungs-
bereich und Nachhaftung) und wann ist die Versicherungsleistung
fällig?
3.1. Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle, die während

der Laufzeit des Versicherungsvertrages unter Einschluss dieser
Ergänzenden Bedingungen eintreten.

3.2. Der Versicherungsschutz umfasst Schadenersatzansprüche, die
während der Laufzeit gemäß Artikel 3.1. ERB und innerhalb von
zwei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages für das
Risiko des Schadenersatz-Rechtsschutzes fällig werden.

3.3. Die Versicherungsleistung ist innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis des Rechtsschutzversicherers von der Ergebnislosigkeit
des ersten Vollstreckungsversuches fällig.

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung sei-
nes Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
4.1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer bei

Geltendmachung der Versicherungsleistung, spätestens inner-
halb von 6 Monaten nach Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung, über die zugesprochene Forderung zu informieren,
das gerichtliche Erkenntnis zu überlassen und über die bereits
durchgeführten Betreibungsmaßnahmen und deren Ergebnisse
zu informieren. 

4.2. Der Versicherer kann nach Erbringung der Ausfallsleistung vom
Versicherungsnehmer verlangen, dass dieser unter Kostenhaftung
des Versicherers und nach Zession der Forderung an den
Versicherungsnehmer den ersetzten Anspruch im eigenen Namen
weiter betreibt.

5. Rechtsgrund lage
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Gemeinsamen Bestim-
mungen sowie die Besonderen Bestimmungen des jeweils versicherten
Schadenersatz-Rechtsschutzes der ARB.
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Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)
§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit,

die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu
erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll,
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine
unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung
als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb
eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit
nicht berufen.

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie
aufrecht erhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in
dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter der für das höhere Risiko
tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Ob-
liegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Ein-
fluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leis-
tungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum
Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der
Gefahr dem Versicherer gegenüber – unabhängig von der Anwendbarkeit
des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte
Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den
Eintritt des Versicherungsfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegen-
heit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Ver-
sicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht
ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungs-
pflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher
Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des
Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung weder auf die Feststellung des
Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer verein-
barten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer
vorher die Versicherungsbedingungen ausgefolgt worden sind oder ihm
eine andere Urkunde ausgefolgt worden ist, in der die Obliegenheit mitge-
teilt wird.

§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei
Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die Verjährung zu
laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekannt
geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht nicht bekannt geworden, so ver-
jähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer ange-
meldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer schriftlichen
Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung
einer der Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen
oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch
die Verjährung jedenfalls ein.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend
gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem
Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch in einer dem
Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der
Frist verbundenen Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von
Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in
der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen
gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs gehindert ist, gehemmt.

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach
dem Abschluss des Versicherungsvertrages und nach der Aufforderung zur
Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, so lange die Zahlung
nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt,
wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monaten vom
Fälligkeitstag an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des
Versicherungsfalles und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht gezahlt,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn,
dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung der Prämie
ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die in Abs. 1 und 2 vorge-
sehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer
dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der
Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur
Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift.
Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem
Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung
dieser Vorschriften, ist unwirksam.

A N H A N G
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung (ARB 2003) und den Ergänzenden Bedingungen 
für die Rechtsschutz-Versicherung (ERB 2005) zu den ARB 2003
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(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Folgeprämie
im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es
sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne
sein Verschulden verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungs-
verhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann
bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass
sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem
Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer
bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines
Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Frist-
bestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach dem
Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versiche-
rungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der
Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der
Jahresprämie, höchstens aber mit 60,– Euro im Verzug, so tritt eine in § 38
oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein.

§ 64 (2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Fest-
stellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen Sachlage
erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das
Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen kön-
nen oder wollen oder sie verzögern.

Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (ASGG)
§ 51 (1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes

sind alle Personen, die zueinander in einem privat- oder öffentlich-recht-
lichen Arbeitsverhältnis, in einem Lehr- oder sonstigen Ausbildungs-
verhältnis stehen oder gestanden sind.

(2) Den Arbeitgebern stehen Personen gleich, für die von einem
Arbeitnehmer aufgrund eines Arbeitsverhältnisses mit einem anderen wie
von einem eigenen Arbeitnehmer Arbeit geleistet wird.

(3) Den Arbeitnehmern stehen gleich
1. Personen, die den Entgeltschutz für Heimarbeit genießen, sowie

2. sonstige, nicht mit gewerblicher Heimarbeit beschäftigte Personen, die,
ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für
Rechnung bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaft-
licher Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind.

Strafgesetzbuch (StGB)
§ 70 Gewerbsmäßig begeht eine strafbare Handlung, wer sie in der

Absicht vornimmt, sich durch ihre wiederkehrende Begehung eine fortlau-
fende Einnahme zu verschaffen.

Strafprozessordnung (StPO)
§ 90a (1) Der Staatsanwalt hat nach diesem Hauptstück vorzugehen

und von der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurückzutreten, wenn
aufgrund hinreichend geklärten Sachverhalts feststeht, dass ein Zurück-
legen der Anzeige nach § 90 nicht in Betracht kommt, eine Bestrafung
jedoch im Hinblick auf
1. die Zahlung eines Geldbetrages (§ 90c) oder
2. die Erbringung gemeinnütziger Leistungen (§ 90d) oder
3. die Bestimmung einer Probezeit, allenfalls in Verbindung mit Bewäh-

rungshilfe oder der Erfüllung von Pflichten (§ 90f ), oder
4. einen außergerichtlichen Tatausgleich (§ 90g)
nicht geboten erscheint, um den Verdächtigen von strafbaren Handlungen
abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch andere ent-
gegenzuwirken.

(2) Ein Vorgehen nach diesem Hauptstück ist jedoch nur zulässig, 
wenn
1. die strafbare Handlung nicht in die Zuständigkeit des Schöffen- oder

Geschworenengerichts fällt,
2. die Schuld des Verdächtigen nicht als schwer anzusehen wäre und
3. die Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge gehabt hat.

§ 90b Das Gericht hat die für den Staatsanwalt geltenden Bestim-
mungen dieses Hauptstückes sinngemäß anzuwenden und nach Einleitung
der Voruntersuchung oder Erhebung der Anklage das Verfahren wegen
einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung unter den für
den Staatsanwalt geltenden Voraussetzungen bis zum Schluss der Haupt-
verhandlung mit Beschluss einzustellen.
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